
Entsorgungs-Kalender 2012

Allgemeine Kehrichtinfo
Sammeltage

Wann: Wo:
Kehricht-
Sammeltag: Dienstag Goldau

Donnerstag Arth/Oberarth

Über die Feiertage: Feiertag: Ausfalldatum: Ersatzd.:
Auffahrt 17.05.2012 (Arth) 18.05.2012
Fronleichnam 07.06.2012 (Arth) 08.06.2012
Allerheiligen 01.11.2012 (Arth) 02.11.2012
Weihnachten 25.12.2012 (Goldau) 27.12.2012

Was ist zulässig?

Die ZKRI-Kehrichtsäcke müssen mit der Kordel zugebun-
den sein. Der Durchmesser der Öffnung darf nicht grösser
als 10 cm sein. Das Maximalgewicht beträgt 18 kg.

Die Container werden nur geleert, wenn sie vollständig
geschlossen sind.

Sperrgut darf die Maximalmasse 150 x 50 x 50 cm oder 70
x 70 x 70 cm und das Maximalgewicht von 20 kg nicht
überschreiten. Die ZKRI-Sperrgutmarke muss gut lesbar
ersichtlich sein.

Der Sammeldienst hat die Anweisung, dass Sammelgut, welches
nicht den obigen Vorgaben entspricht, nicht eingesammelt wer-
den darf.

Sperrgut kann jederzeit auch beim Ökihof in Goldau (Bernerhöhe) oder
der Kehrrichtumladestation des ZKRI in Goldau gegen Gebühr abge-
geben werden.

Verkaufs-/Sammelstellen in der Gemeinde Arth

In den folgenden Geschäften der Gemeinde Arth können die offiziellen
roten ZKRI-Kehrichtsäcke sowie Sperrgutmarken gekauft werden:

Arth – Drogerie Kümin, Rathausplatz 3
– Gemeindewerke Arth (Laden), Gotthardstrasse 21
– Post, Bahnhofstrasse 7
– SPAR, Bahnhofstrasse 3

Oberarth – Coop Tankstellen-Shop, Gotthardstrasse 23

Goldau – Coop, Centralstrasse 5
– Denner-Satellit, Bahnhofstrasse 8
– Eisenwaren Bugmann, Gotthardstrasse 14
– Metzgerei Steiner, Bahnhofstrasse 11
– Migros, Parkstrasse 25
– Post, Bahnhofplatz
– Schuhhaus Gehrig, Parkstrasse 20
– Vogel’s Chäs-Chäller, Parkstrasse 9

Rigi – Restaurant Bahnhöfli, Rigi-Staffel

Wertstoff-Sammelstellen in der Gemeinde Arth

Zentrale Sammelstelle:
– Goldau, Ökihof, Bernerhöhe 

(Wertstoff-Annahmeliste siehe Beschrieb Ökihof) 

Dezentrale Sammelstellen:
– Arth, hinter dem Altersheim Hofmatt

Altglas, Altöl, Batterien, Alu- und Konservendosen, Altkleider 
(Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 08.00 - 18.30 Uhr)

– Oberarth, hinter dem Feuerwehrlokal
Altglas, Altöl, Batterien, Alu- und Konservendosen, Altkleider
(Öffnungszeiten Montag bis Freitag, 08.00 - 17.00 Uhr und
jeden 1. Samstag eines Monats von 09.00 - 11.00 Uhr)

– Goldau, Kehlmattliweg, oberhalb «Altes Schulhaus»
Altglas
(Öffnungszeiten Montag bis Samstag, 08.00 - 20.00 Uhr)

– Rigi, Stationen Klösterli / Staffel / Kulm
Altglas, Alu- und Konservendosen

An der Kehrichtumladestation (KUST) Goldau/SBB können privater
Hauskehricht und Sperrgut entsorgt, sowie bahnzulässige Container
angeliefert werden.

Betriebszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 07.00-
11.00 Uhr und von 13.00-16.00 Uhr / Mittwoch von 07.00-11.00 Uhr.

Elektroschrott
Gratisrückgabe über den Handel: Alle elektrischen und elektronischen Geräte samt
Zubehör können an den Verkaufsstellen gleichartiger Geräte kostenlos zurückgegeben
werden, auch ohne Neukauf und unabhängig der Marke.

EPS Expandierter Polystyrol-Hartschaum  (Styropor, Sagex)
Gratisrückgabe über den Handel: Sperriges Verpackungsmaterial aus EPS (Sagex,
Styropor usw.), welches nicht in einen 35 Liter-Kehrichtsack passt, kann gratis im Ver-
kaufsgeschäft zurückgelassen oder später dahin zurückgebracht werden. – In die
Separatsammlung gehören nur saubere weisse Formteile aus EPS (Sagex, Styropor usw.).
Lose Chips sind mit dem Kehricht zu entsorgen. 

Fahrzeuge
Bei Neukauf: Alte Fahrzeuge wie Autos, Mofas und Fahrräder können beim Neukauf eines
vergleichbaren Fahrzeuges, unabhängig von der Marke, an jeder Verkaufsstelle zurückge-
geben werden.
Kein Neukauf: Erfolgt kein Neukauf, können alte Fahrzeuge nur bei den Verkaufsstellen
der entsprechenden Marken zurückgegeben werden. 

Glas
In den Sammelcontainer gehört Verpackungsglas, getrennt nach Farben. Was nicht weiss
oder braun ist, wird mit dem Grünglas gesammelt. Nicht in die Glassammlung, sondern zu
den mineralischen Abfällen (Grubengut) gehören Fenster- und Spiegelglas, Autoscheiben,
Ton, Keramik und Porzellan. 

Papier
Altpapier für die Sammlung bündeln (Bündel max. 5 kg).
Zeitungen, Zeitschriften, Taschenbücher, Bücherseiten (ohne Einband), Telefonbücher,
Prospekte (ohne Beschichtung) usw. zählen zum Altpapier.
In den Hauskehricht gehören: Papierschnitzel aus Aktenvernichtern, Couverts,
Hygienepapier, Papierservietten, Futtersäcke, Haushaltpapier und Windeln.

Karton
Karton muss für die Sammlung gebündelt werden.
In die Kartonsammlung gehören Wellkarton und alle Arten von unbeschichteten Karton-
verpackungen wie Schachteln, Früchte- und Gemüsekartons, Papiertragetaschen.
In den Hauskehricht gehören: Verschmutzter oder mit Kunststoff beschichteter Karton
(z.B. Tetrapak, Couverts, Futtersäcke etc.). 
Gratisrückgabe über den Handel: Sperrige Verpackungen aus Karton, welche nicht in
einen 35 Liter-Kehrichtsack passen, können gratis im Verkaufsgeschäft zurückgelassen
oder später dahin zurückgebracht werden.

Kunststoffe
Plastikprodukte (PE, PP, PS)
Saubere, öl- und fettfreie Plastikwaren wie Plastiksäcke, Plastikfolien, Milch-, Rahm-,
Shampooflaschen, Joghurt- und andere Becher, Luftpolsterfolien, Schrumpf- und
Stretchfolien etc. – Die Kunststoffart kann an der Abkürzung PE, PP, PS,) die z.B. am
Boden einer Plastikflasche angebracht ist, erkannt werden.
Nicht entgegengenommen werden grosse und sperrige Plastikgegenstände wie
Gartenmöbel, Gartenspielzeug, Rohre, Grossbehälter etc., PVC-Produkte.
Solche Gegenstände sind als kostenpflichtiges Sperrgut zu entsorgen. 
Bitte keine PET-Flaschen in Plastiksammlung geben. PET wird separat gesammelt.

Metalle (kostenpflichtig)
In die Separatsammlung gehören alle Arten von Metallen (Gestelle, Wäscheständer,
Fahrradrahmen, Pfannen usw.). Getrennt von den übrigen Metallen gesammelt werden
Stahlblech-/Weissblechdosen und Aluminiumverpackungen.

Öl
In die Separatsammlung gehören Speiseöl (Öle und Fette tierischer und pflanzlicher
Herkunft) und Mineralöl (Motoren- und Getriebeöl).
Altöl darf auf keinen Fall über die Kanalisation entsorgt werden. 

PET-Getränkeflaschen
PET-Getränkeflaschen gehören zurück zu den Verkaufsstellen. Falls PET-Flaschen Rück-
stände von Essig, Öl, Shampoo, Putzmitteln o.ä. enthalten, sind sie mit dem Kehricht zu
entsorgen.

Pneus (kostenpflichtig)
Pneus müssen einem Hersteller oder Händler der entsprechenden Marke zurückgebracht
werden. Bei gleichzeitigem Kauf neuer Reifen, müssen die Händler Pneus jeder Marke
zurücknehmen.

Stahlblechdosen / Aluminium
Stahlblechdosen (Konservendosen) und Aludosen können im selben Container entsorgt
werden. In die Separatsammlung gehören Stahl- und Weissblechdosen (Konservendosen)
sowie Blech- und Aludeckel von Konfitüren- und anderen Lebensmittelgläsern,
Tiernahrungsschalen, Folien und andere Aluminiumteile. Für Aluminium-Getränkedosen
bieten auch die Verkaufsläden Sammelstellen an. – Nur saubere Dosen sammeln und
abgeben. In den Kehricht gehören Verbundverpackungen wie Tiernahrungsbeutel usw.
Spraydosen – auch leere – sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Textilien und Schuhe
Zu den separat gesammelten Textilien zählen tragbare Kleider und Schuhe (Paare zusam-
menbinden), Vorhänge, Tisch- und Bettwäsche. Kaputte und stark verschmutzte Schuhe
und Textilien gehören in den Kehricht. Brauchbare Kleider und Schuhe können auch via
Kleiderbörsen weitergegeben werden. 

SAMMELSTELLEN:
Siehe unter: 
Allgemeine Kehrichtinfo
(ZKRI-Richtlinien)

Goldau: Ökihof
Kehrichtumladestation
Goldau (KUST)

Örtliche Kehrichtabfuhr
(mit Sperrgutmarke)

Goldau: Ökihof

Arth:
hinter Altersheim Hofmatt

Oberarth:
hinter dem Feuerwehrlokal

Nie in den
Kehricht oder
in die Kanalisation!

Goldau: Ökihof

Auskünfte: Laboratorium 
der Urkantone Brunnen
Tel. 041 825 41 41

Goldau: Ökihof

www.sens.ch

Kadaversammelstelle
Bernerhöhe, Goldau
hinter Trafostation bei der
Schweinestallung Imlig
(Wegweiser beachten).
Durchgehend geöffnet!

Goldau: Ökihof

Oberarth: Fischlin Transporte
Tel. 041 855 15 44

Grünabfuhren 2012 
März bis Nov. wöchentlich
(in der Regel am Mittwoch
ab 07.00 Uhr). In den 
Monaten Januar (04./18.), 
Februar (01./15./29.) und 
Dez. (05./19.) nur alle zwei 
Wochen Grünabfuhr.

Hinweis! Grünabfuhren vom 
01. und 15. August entfallen

Häckselservice:
Die Häckseltouren werden
vom Maschinenring am
Samstag, 14. April und
Samstag, 13. Oktober,
durchgeführt
(Anmeldung erforderlich).
Nähere Informationen bei:
Abegg Alois, Röthen
041 832 16 73/079 274 65 20

Sammeldaten 2012
14. Januar 25. August
10. März 20. Oktober
14. April 01. Dezember
16. Juni

Goldau: Ökihof

Sammeldaten 2012
13. Januar 06. Juli
02. März 07. September
04. Mai 09. November

Goldau: Ökihof

Goldau: Ökihof
Kehlmattliweg, altes Schulhaus
Arth: hinter Altersheim Hofmatt
Oberarth: hinter Feuerwehrlokal
Rigi: Klösterli/Staffel/Kulm

Goldau: Ökihof
Arth: hinter Altersheim Hofmatt
Oberarth:
hinter dem Feuerwehrlokal

Goldau: Ökihof
Arth: hinter Altersheim Hofmatt
Oberarth:
hinter dem Feuerwehrlokal

Goldau: Ökihof

Arth: hinter Altersheim Hofmatt

Oberarth: hinter Feuerwehrlokal

Rigi: Klösterli/Staffel/Kulm

Goldau: Ökihof

Goldau: Ökihof

Goldau: Ökihof

Goldau: Ökihof

Goldau: Ökihof

www.swico.ch

Goldau: Ökihof

www.pet-recycling.ch

Gemeinde Arth

Ökihof der Gemeinde Arth
Standort: Goldau, Gotthardstrasse 97

(Bernerhöhe, Areal VDM)
Telefon 041 855 16 16

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08.00 – 11.30 Uhr und 13.30 - 16.30 Uhr
Samstag 08.00 – 12.00 Uhr
An Sonn- und Feiertagen bleibt der Ökihof geschlossen.

Was kann beim Ökihof abgegeben werden?
Gratis entgegengenommen werden:
Papier, Karton, Altglas (farblich getrennt), Plastikprodukte
(PE/PP/PS), PET, Alu- und Konservendosen, Textilien/Schuhe,
Speise- und Mineralöl, Batterien, Bücher, Nespresso-Kapseln,
Korkzapfen, elektrische Haushaltgeräte, Leuchtstofflampen,
Styropor, CD’s und DVD’s, Kleinmengen Gifte/Chemikalien/
Medikamente aus Haushaltungen.

Gegen eine Entsorgungsgebühr werden angenommen:
Sperrgut, Altmetall, Bauschutt, Ton, Porzellan, Keramik, Pneus

Zweckverband für die Kehrichtentsorgung Region Innerschwyz

Geschäftsstelle: Kehrichtumladestation: 
Riedstrasse 7 Steinerstrasse
6430 Schwyz 6410 Goldau
Fon 041 811 14 88 Fon 041 855 40 76
Fax 041 811 71 70 Fax 041 855 40 76
info@zkri.ch kust@zkri.ch
www.zkri.ch www.zkri.ch

Abfall: Was, wie (nicht) und wohin?
Kehricht
Hauskehricht:
Brennbare, nicht wieder verwertbare Siedlungsabfälle wie Holz, Verbundverpackungen,
Windeln, Kleintiermist, Katzenstreu, Glühbirnen usw. werden mit der Kehrichtabfuhr ent-
sorgt. 

Sperrige Gegenstände / Sperrgut  (kostenpflichtig)
Bei Neukauf:
Sperrige Gegenstände wie Skis, Klaviere, Möbel und Teppiche können bei gleichzeitigem
Kauf vergleichbarer Ware an den Verkaufsstellen zur Entsorgung abgegeben werden und
zwar unabhängig von der Marke. Der Handel kann dafür ein Entgelt verlangen. 
Kein Neukauf: Ohne Neukauf besteht keine Rücknahmepflicht des Handels. Die
Gemeinde bietet eine Sperrgutsammlung für brennbare, sperrige Gegenstände an. 

Sonderabfall
Batterien und Akkumulatoren
Batterien und Knopfzellen aus Radios, Fotoapparaten, Armbanduhren, Spielzeug usw.
müssen an den Sammelstellen der Verkaufsgeschäfte zurückgegeben werden. Die Rück-
nahme ist kostenlos und ohne Kaufverpflichtung. Aufladbare Batterien muss der Fach-
handel gratis zurücknehmen. Autobatterien werden gegen eine Gebühr entgegenge-
nommen.

Chemikalien wie Gifte, Farbe, Lacke, Laugen, etc.
Rückgabe über den Handel:
Kleinmengen an Sonderabfällen aus Haushalten wie Farben, Lacke, Lösungsmittel,
Chemikalien, Pflanzenschutzmittel (allg. Produkte mit einem Gefahrensymbol) und
Quecksilberthermometer können unabhängig von einem Neukauf gratis an den
Verkaufsstellen der entsprechenden Produkte zurückgegeben werden. Nicht mehr brauch-
bare Medikamente nehmen ebenfalls die Verkaufsstellen zurück; dafür können sie evtl. ein
Entgelt verlangen.

Entladungslampen
Entladungslampen (Leuchtstofflampen, Leuchtstoffröhren, Fluoreszenzlampen, Energie-
sparlampen, Quecksilber-/Natriumdampflampen, LED-Lampen) zählen zum Sonderabfall.
Unabhängig von einem Neukauf können sie an den entsprechenden Verkaufsstellen oder
einer S.E.N.S-Rücknahmestelle kostenlos zurückgegeben werden. Bitte immer unzer-
brochen zurückbringen, da sonst giftige Gase austreten. Herkömmliche Glühlampen
gehören in den Kehricht. 

Tierkadaver
Fleischabfälle (Innereien, Knochen, Fett) und Schlachtnebenprodukte (Häute, Borsten,
Federn) gehören in die Sammelstelle. Sie dürfen weder vergraben noch der Kehrichtabfuhr
mitgegeben werden. 
Tierkadaver so schnell wie möglich zur Sammelstelle bringen. Grössere Tiere wie Kälber,
Schweine, Wild usw. sind zu zerkleinern.

Wiederverwertung (Recycling)
Bauschutt / Grubengut  (kostenpflichtig)
Kleinere Mengen Bauschutt (z.B. Aushubmaterial, Steine, Ziegelschrott, Blumentöpfe,
Keramik, Fensterglas etc.)

Biogene Abfälle (Grüngut)
Grünabfuhr
Der Grünabfuhr dürfen nur kompostierbare Abfälle aus Garten und Haushalt (Gras, Laub,
Baum-, Sträucherschnitt, Blumen, Pflanzen, Christbäume, Unkraut, Rüstabfälle,
Speisereste, etc.) übergeben werden.
Küchenabfälle, Speisereste etc. sind in den kompostierbaren «CompoBag» Säcken, ohne
Kompostkübelchen, für die Abfuhr bereitzustellen. Bei Mehrfamilienhäusern und
Quartieren können Küchenabfälle, Speisereste etc. auch in den grünen Kunststoff Norm-
Containern mit mindestens 140 bis maximal 800 Litern Inhalt bereitgestellt werden. Aus
hygienischen Gründen sind aber auch hier die Küchenabfälle und Speisereste in den
«CompoBag» Säcken in die Container zu werfen. Es wird empfohlen, auch die übrigen
Grünabfälle, Baum-, Sträucher-, Rasenschnitt, Laub etc. in den grünen Kunststoff Norm-
Containern für die Abfuhr bereit zu stellen. Andere Behälter werden nur entleert, wenn sie
mit Traggriffen versehen sind und max. 20 kg wiegen. Nicht in Behältern zur Abfuhr bereit-
gestelltes Schnittgut ist mit einer Schnur oder andern verrottbaren Materialien (kein Draht)
zu bündeln und darf die Masse von 150 x 50 x 50 cm nicht überschreiten und dürfen
max. 20 kg wiegen. Pro Liegenschaft werden maximal 3 Gebinde mitgenommen. 
Nicht entleert werden Laubsäcke, Kartonschachteln, Papier- und Plastiktaschen.
Speisereste aus Gewerbebetrieben (Restaurants, Hotels, Altersheimen, Kantinen,
Grossküchen etc.) sind separat zu beseitigen und dürfen nicht über die kommunale
Grüngutsammlung entsorgt werden.

Preise für die Gebührenträger

Gebührenkehrichtsäcke
17 l 35 l 60 l 110 l
CHF 11.30 CHF 21.70 CHF 37.– CHF 34.–
Rolle à 10 Stk. Rolle à 10 Stk. Rolle à 10 Stk. Rolle à 5 Stk.

Container (elektronische Gewichtserfassung)
600 l / 800 l
CHF 43.20 / 100 kg
(pro Containerleerung kommen noch Fr. 3.– Andockgebühren hinzu).

Sperrgutmarken
CHF 10.– CHF 50.– Masse  150 x 50 x 50 cm 
1 Marke Filmtasche à 5 Stück oder       70 x 70 x 70 cm

Kehrichtanlieferung  (KUST Goldau / SBB)
Normalgewicht Leichte Materialien

(z.B. Sagex, Buschwerk usw.)
CHF 226.80 pro Tonne CHF 453.60 pro Tonne

KAELIN DRUCK - RIGIPOST, GOLDAU


